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Bank

Dr. Emil Gwalter

Erbschaft
günstig anlegen
7c/z fein SJ/a/îri^" «ne? /ebe a//e/zz

z'zz e/zzem E/z-zfami/iezz/zazzs

(Nzztzzz/esszzzz#, zizzs/z'c/z zz/c/zt

boc/z beZastet). 7c/z babe von
meinem SchwagerEr. 40000-
geerbt. Wie Zcann zeb das GeZd

am güzzsfzgstezz azz/egerz?

Eines müssen Sie voraus be-
denken: Die Erbschaft unter-
liegt einer Erbschaftssteuer,
Massgebend für die Bernes-

sung ist das Recht des letzten
Wohnsitzkantons Ihres Schwa-

gers.
Zur Beantwortung Ihrer

Frage muss ich Ihnen zwei
Gegenfragen stellen:
• Reichte Ihr Einkommen vor

der Erbschaft für den not-
wendigen Lebensunterhalt?

• Wie ist Ihr Gesundheits-
zustand? Trauen Sie sich

zu, 90 Jahre alt oder älter zu
werden?

Falls Ihr bisheriges Einkorn-
men vor der Erbschaft für den
Lebensunterhalt ausreichte,
sind Sie viel freier in der Wahl
Ihrer Anlagemöglichkeiten.
Sie können Anlageformen
wählen, die allerdings bei
einem etwas erhöhten Risiko
bessere Erträge versprechen
als Sparguthaben und Obliga-
tionen. In diesem Fall würde
ich Anteile von «konservati-
ven» Anlagefonds wählen.
Zuoberst auf meiner Empfeh-
lungsliste sind sogenannte
«BVG-Fonds». Das sind Fonds,
die sich an die strengen
Richtlinien halten, die auch
für Pensionskassen gelten.

Falls Ihr Gesundheitszu-
stand gut ist und Sie sich ein
wesentlich überdurchschnitt-
liches Alter zutrauen, kann es

für Sie sinnvoll sein, einen
Teil des Betrages in einer Leib-
rente zu investieren.

Eine weitere Überlegung
spielt ebenfalls eine Rolle:
Die Möglichkeit eines späte-
ren Übertrittes in ein Alters-
heim und die damit verbun-
denen Aufenthaltskosten.

Leider kann ich Ihnen
somit keinen «pfannenferti-
gen» Rat geben, aber ich hof-
fe, dass Ihnen meine Anre-

gungen trotzdem weiter-
helfen können. Nehmen Sie

dieses Schreiben mit zum
Vertrauensmann (oder der

Vetrauensdame) Ihrer Bank,
der oder die Sie kennt und Ih-
nen aus Ihrer konkreten Si-

tuation heraus einen indivi-
duell massgeschneiderten Rat

geben kann.

Dr. EzzzzV Gwa/ter

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Muss die Hilflosen-
entschädigung
versteuert werden?

Meine Ersparnisse werden cZurcZz

den Aiz/ènfZzaZf meines Mannes
im /y/egebe/m ZzeansprzzcZzt ZcZz

weiss, dass vieie andere Befaßte
in einer äZznZicZzen Situation
sind. Nun möchte icZz wissen,
ob die /////Zosezzezzfschädigzzzzg
aucZz aZs EinZcommen versteuert
werden muss, was icZz aZs seZzr

ungerecht emp/dnde.

Eigentlich geht es hier um ei-

ne Frage des Steuerrechts. Ich
konnte nicht abschliessend
klären, ob diese Steuerbefrei-

ung im Bundesrecht oder im
kantonalen Steuerrecht gere-
gelt ist. Aufgrund meiner Ab-

klärungen kann ich jedoch
bestätigen, dass in den mei-
sten Kantonen die Hilflosen-
entschädigung nicht Steuer-

pflichtig ist. Verbindliche
Auskunft erhalten Sie bei der
für Sie zuständigen Steuer-
behörde oder beim Steueramt
Ihres Kantons.

Sie erwarten keine speziel-
len Ratschläge. Dennoch
möchte ich Ihnen empfeh-
len, sich bei der Leitung des

Pflegeheimes oder bei der

AHV-Zweigstelle Ihrer Wohn-
gemeinde zu erkundigen, ab

welchem Zeitpunkt Ihr Mann
allenfalls Ergänzungsleistun-
gen zur AHV (EL) beanspru-
chen könnte. Für Ehepaare,
bei denen mindestens eine
Person im Heim lebt, gilt die
individuelle EL-Berechnung
wie für Alleinstehende. Bei

Anspruch auf EL erfolgt
grundsätzlich auch eine volle
Verbilligung der Kranken-
Versicherungsprämie im Rah-

men der vom Bund festgeleg-
ten Durchschnittsprämie des

Wohnsitzkantons.
Auch wenn kein An-

spruch auf EL besteht, wäre
eine allfällige Verbilligung
der Prämien für die Kran-
kenversicherung aufgrund
des kantonalen Rechts zu
klären. Nähere Auskünfte

Der Ratgeber...

steht a//en Zesenbnen

und tesern der Ze/f/upe zur
Verfügung. £r /st tosten/os,

wenn d/e Frage von a//-

gemeinem /nferesse /st und
d/'e Antwort in der Ze/t/upe
pub//z/ert w/rd. (Be/ 5feuer-

profo/emen wenden 5/e s/c/z

om besten on die ße/zörden

//ores IVoZznortes.J

Anfragen senden an;

Ze/t/upe, Ratgeber,
Postfac/z, 8027 Zürich

Jass- und Wanderferien
im ***Hotel Mira Val, Flims GR

(bekannt vom «Samschtig-Jass»!)

Super-Pre/s/zir de« Woc/iensfeger; 7 Woche GR,477.S-A« fcn/h«/f

//? de/* zmd w&egnjfert s/W:
- 7 Tage im DZ mit Balkon, DU/WC, Telefon, Fernseher, Radio und

Halbpension.
- 2 geführte, leichtere Wanderungen in der schönen Region

Flims/Laax/Falera.

- 5 Jassabende (Schieberjass). Die Partner werden täglich ausgelost.
Schöne Preise.

- 1 Abschlussabend mit Unterhaltung und Rangverkündigung.

Unsere Daten;
Woche 1: 20. Juni bis 27. Juni 1998 Woche 3: 26. Sept. bis 3. Okt. 1998
Woche 2: 4. Juli bis 11. Juli 1998 Woche 4: 3. Okt. bis 10. Okt. 1998

1 Woche im Fühling/Herbst 1998 nur Fr. 750.- pro Person

Wir freuen uns auf SIE! Für nähere Auskunft/Reservation wählen Sie bitte
Telefon-Nr. 081 911 12 50, unsere Fax-Nr. 081 911 28 10

Bis bald im 7/oZe/ M/ra Vh/ /« E/ims.

ZEITLUPE 4/98 51
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